
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Wächtersbach Nr.  016/2023 

Stadt Wächtersbach, den 27.01.2023 

 

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat, in seiner Funktion als zuständige Anhörungsbehörde gebe-

ten, folgenden Bekanntmachungstext zu veröffentlichen. 

 

Bekanntmachung 

 

Planfeststellungsverfahren nach §§ 43 ff. Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) i. V. m. §§ 73 ff. 

Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) für die Umverlegung der Kinzigtalleitung 

(HD-9502, DN 500) in der Gemarkung Wächtersbach, Main-Kinzig-Kreis 

 

Die terranets bw GmbH plant die Umverlegung eines Leitungsabschnitts der Kinzigtalleitung (HD-

9502), welcher derzeit größtenteils entlang der Industriestraße in Wächtersbach verläuft. Der neu zu 

verlegende Leitungsabschnitt der Gashochdruckleitung soll künftig das Industriegebiet Wächtersbach 

auf einer Länge von ca. 1070 m im Bereich der Kinzig-Aue umführen.  

 

Für die geplante Gasleitung (DN 500) sowie die parallel dazu verlegte Kabelanlage für Nachrichten-

übertragungen und die Aufstellung der neu zu errichtenden oberirdischen Markierungspfähle wurde 

beim Regierungspräsidium Darmstadt die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach § 43 

EnWG beantragt. 

 

Für das Vorhaben werden vor allem private Grundstücke und Grundstücke der Stadt 

Wächtersbach beansprucht. Für Arbeitsflächen und Zuwegungen sollen ebenso private Flurstücke 

temporär in Anspruch genommen werden. 

 

Der aus der Gashochdruckleitung ausgebundene und nicht mehr benötigte Leitungsabschnitt verbleibt 

in der Industriestraße, da ein Rückbau einen nicht zumutbaren Eingriff in die Infrastruktur des Indust-

riegebietes Wächtersbach darstellen würde. 

 

Zur Anhörung der Öffentlichkeit sind die zur Planfeststellung eingereichten Unterlagen in der Zeit vom 

 

7. Februar bis 6. März 2023 

 

auf der Homepage des Regierungspräsidiums Darmstadt (https://rp-darmstadt.hessen.de – Menü: 

„Veröffentlichungen und Digitales → Öffentliche Bekanntmachungen → Energienetze“) veröffentlicht. 

 

Ergänzend dazu liegen die Planunterlagen auch in der Zeit vom 7. Februar bis 6. März 2023 bei dem 

Magistrat der Stadt Wächtersbach (Schloss 1, 63607 Wächtersbach) 1.Obergeschoss,  Zimmer-Nr. 

1.10) während der Dienststunden von Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Montag und Mitt-

woch von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr zur  allgemeinen Einsicht-

nahme aus.  

 

Aufgrund der derzeitigen eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten zur Stadtverwaltung Wächtersbach 

können die Planunterlagen nach vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 

06053 802-23 eingesehen werden.  

 

1. Alle, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, können sich bis zum 6. April 2023 (maß-

geblich ist der Tag des Eingangs, nicht das Datum des Poststempels) beim Regierungspräsidium 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/


Darmstadt (Anhörungsbehörde), Dezernat III 33.1, Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt (Postan-

schrift: Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt) oder bei der Stadt Wächtersbach schrift-

lich oder zur Niederschrift zu den Planunterlagen äußern und Einwendungen erheben (Äußerungs-

frist). 

 

Für die Erklärung zur Niederschrift ist eine vorherige telefonische Terminvereinbarung bei der Stadt-

verwaltung Wächtersbach unter der Telefonnummer 06053 802-23 oder bei dem Regierungspräsidium 

Darmstadt unter der Telefonnummer 06151-12-5503 erforderlich. Unbeschadet dessen gelten die 

Ausführungen zur Auslegung des Plans (s. o.) entsprechend. 

 

Äußerungen und Einwendungen müssen den Namen und die Anschrift lesbar enthalten, den geltend 

gemachten Belang und das Maß der befürchteten Beeinträchtigungen erkennen lassen und unter-

schrieben sein. E-Mails ohne qualifizierte elektronische Signatur erfüllen das Schriftformerfordernis 

nicht.  

 

Bei der Beeinträchtigung von Grundeigentum sollte die jeweilige Flur, Flurstücksnummer und Gemar-

kung der betroffenen Grundstücke angegeben werden. 

 

Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind für das Verfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens alle Äu-

ßerungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen (§ 21 Ab-

satz 4 UVPG). Die Äußerungsfrist gilt auch für solche Einwendungen, die sich nicht auf die Um-

weltauswirkungen des Vorhabens beziehen (§ 21 Absatz 5 UVPG) und für Stellungnahmen der 

Vereinigungen (§ 7 Absatz 4 Umweltrechtsbehelfsgesetz). 

 

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden dem Vorhabenträger und den von ihm Beauf-

tragten nach Ablauf der Äußerungsfrist zur Verfügung gestellt, um eine Erwiderung zu ermögli-

chen. Auf Verlangen des Einwendenden können dessen Name und Anschrift unkenntlich ge-

macht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nicht erforder-

lich sind (§ 43a Nr. 2 EnWG) 

 

Bei Eingaben, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form ver-

vielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer 

Unterschrift versehenen Seite eine Unterzeichnerin oder ein Unterzeichner mit ihrem bzw. seinem 

Namen, Beruf und Anschrift als Vertreterin bzw. Vertreter der übrigen Unterzeichnerinnen und Unter-

zeichner zu benennen (§ 17 Absatz 1 HVwVfG). Andernfalls können diese Einwendungen unberück-

sichtigt bleiben (§ 17 Absatz 2 HVwVfG). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungen auch dann erhoben werden müssen, wenn zu-

vor eine Beteiligung im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Absatz 3 

HVwVfG stattgefunden hat. 

 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 Ab-

satz 4 Satz 4 HVwVfG. 

 

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Ein-

wendungen verzichten (§ 43a Abs. 3 S. 1 EnWG). 

 
Anstelle eines Erörterungstermins kann eine Online-Konsultation durchgeführt werden oder diese mit 

Einverständnis der Beteiligten durch eine Telefon- oder Videokonferenz ersetzen werden (§ 5 Pla-

nungssicherstellungsgesetz). 

 



Findet ein Erörterungstermin oder eine Online-Konsultation statt, werden diese ortsüblich bekannt ge-

macht werden. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei 

gleichförmigen Einwendungen wird der Vertreter, von dem Termin bzw. der Online-Konsultation ge-

sondert benachrichtigt (§ 17 HVwVfG). Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so kön-

nen diese durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftli-

che Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 

 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.  

 

Der Erörterungstermin und die Online-Konsultation sind nicht öffentlich. 

 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, die Einreichung von Äußerungen, Einwendungen und 

Stellungnahmen, die Teilnahme am Erörterungstermin, einer Online-Konsultation oder einer Telefon- 

oder Videokonferenz und durch Vertreterbestellung entstehenden Kosten werden nicht erstattet. 

 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu ent-

scheiden ist, werden in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 

6. Über die eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen wird nach dem Abschluss des Anhö-

rungsverfahrens durch das Regierungspräsidium Darmstadt in seiner Funktion als Planfeststellungs-

behörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die diejeni-

gen, die Einwendungen erhoben oder eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 

7. Mit dem Beginn der Veröffentlichung der Planunterlagen im Internet auf der oben genannten Home-

page des Regierungspräsidiums Darmstadt dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer 

Inanspruchnahme wesentlich wertsteigernde oder die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwe-

rende Veränderungen nicht vorgenommen werden; vielmehr treten die Beschränkungen des § 44a 

EnWG (Veränderungssperre) in Kraft. 

 

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

 

• dass die für das Verfahren und die Entscheidung zuständige Behörde das Regierungspräsidium 

Darmstadt ist, das über die Zulässigkeit des Verfahrens durch Planfeststellungsbeschluss ent-

schieden werden wird, 

• dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 16 UVPG notwendigen Angaben enthalten und 

• dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu 

den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 18 Abs. 1 UVPG ist. 

 

9. Bei dem UVP-pflichtigen Vorhaben werden gem. § 19 UVPG die Unterlagen nach § 16 UVPG sowie 

die entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die das Vorhaben betreffen, zur Einsicht 

für die Öffentlichkeit im Rahmen des Beteiligungsverfahrens ausgelegt. Dabei handelt es sich insbe-

sondere um folgende im Inhaltsverzeichnis der Planunterlagen aufgeführten Unterlagen: 

• Unterlage 2: Erläuterungsbericht 

 

• Unterlage 8: Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 

 

• Unterlage 9: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 



• Unterlage 10: Geotechnischer Bericht inkl. Beurteilung des LHKW Schadens 

 

• Unterlage 11: UVP-Bericht 

 

• Unterlage 12: Fachbeitrag zur WRRL inkl. Übersichtsplan zur WSG und Absenktrichter 

 

• Unterlage 13: Wasserwirtschaftliche und –rechtliche Belange 

 
10. Die Planunterlagen und die ortsüblichen Bekanntmachungen werden neben der Homepage des Re-

gierungspräsidiums Darmstadt auch über das UVP-Portal der Länder (https://www.uvp-verbund.de) 

zugänglich gemacht. 

 

11. Das am 06.08.2020 eingeleitete Planfeststellungsverfahren für die Umverlegung der Erdgasleitung 

9502 Frankenthal - Kassel / Göttingen bei Wächtersbach wird durch das neue Verfahren ersetzt und 

daher eingestellt. Die auf dieses Verfahren zurückgehenden Stellungnahmen und Einwendungen sind 

somit gegenstandslos und gelten für das neue Verfahren nicht. 

 

 

Regierungspräsidium Darmstadt 

RPDA - Dez. III 33.1-78 b 07.02/1-2022  

            

 

https://www.uvp-verbund.de/

